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Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer  
Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie 
 
Teil 1 : Allgemeiner Teil 

 
Datum der Kontrolle 23.08.2016 

Anlagenbezeichnung Anlage zur Neutralisation organi-
scher Säuren und zur Herstellung 
von Säureformulierungen 

Zulassungsbehörde LVwA, Bescheid vom 27.04.2011 
und vom 15.08.2013 

 
 

Betreiberdaten : 
 

Name ADDCON Europe GmbH 

Straße Parsevalstraße 6a 

PLZ/Ort 06749 Bitterfeld-Wolfen 

Ansprechpartner Herr Frank Lerch 

 
Anlagendaten : 
 

Standort ADDCON Europe GmbH 

Straße Parsevalstraße 6a 

PLZ/Ort 06749 Bitterfeld-Wolfen 

Nr. gemäß 4. BImSchV bzw.  
Abwasseranlage nach § 60 WHG 

4.1.15 GE 

Bezeichnung gemäß 
4. BImSchV 

Anlage zur Herstellung von Sal-
zen in industriellem Umfang 
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Überwachung gemäß : 
 
§ 52a Abs. 5 BImSchG § 22a Abs. 5 DepVO § 9 Abs. 5 IZÜV 

 
 

 

 
 

 
 

 
Überwachungsanlass : 
 
Überwachungsprogramm Beschwerde Ereignis mit Umweltaus-

wirkung 

 
 

Erläuterung Erläuterung 

Nachkontrolle Verstoß gegen Vorschrif-
ten 

Sonstiger Anlass 

Erläuterung Erläuterung Erläuterung 

 
Überwachungsumfang : 
 
Gesamtanlage  

 

Anlagenteile : Erläuterung 

Bemerkungen  
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Prüfthemen / Prüfgegenstand : 
 
Luftschadstoffe Lärm Abwasser Abfall 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Wassergefährdende 
Stoffe 

Boden Grundwasser Energieeffizienz 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Sonstiges Genehmigungsumfang, Kapazität, Emissionsmessungen, Berichtspflichten, Anlagenzu-
sammensetzung 

 

 
Beteiligte Behörden und Sachverständige : 
 
Behörde : Landesverwaltungsamt 

Untere Abfallbehörde Anhalt-Bitterfeld 

Sachverständiger nach § 22 VAwS :  
 
 

Messstelle nach § 26 BImSchG :  
 
 

Sonstige :  
 
 

 

 
  

Bemerkungen  
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Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der 
Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen 

 
 
Datum der Kontrolle 23.08.2016 

Anlagenbezeichnung Anlage zur Neutralisation organischer 
Säuren und zur Herstellung von Säure-
formulierungen 

Zulassungsbehörde Landesverwaltungsamt 

Prüfthema/Prüfgegenstand Anforderungen an Emissionsbegren-
zungen gemäß TA Luft, Fragen zum 
Stand der Technik, Berichtspflichten, 
Mängelbeseitigung an WHG-Flächen, 
Erfüllung der Nebenbestimmungen der 
Indirekteinleitergenehmigung 

 
    keine Mängel 

 
      Mängel   

 
Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festle-
gung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung 
 

Beschreibung des Mangels Veranlasste Maßnahme 

Gemäß den Nebenbestimmungen 
des Genehmigungsbescheids ist 
für die Abgasreinigungsanlage ein 
Betriebstagebuch u.a. über durch-
geführte Kontrollen und Wartungs-
arbeiten zu führen, dieses konnte 
bei der Anlagenbegehung nicht 
vorgelegt werden. 

Behoben am 16.09.2016. 

Anordnung zur Vorlage des Be-
triebstagebuchs bei der zuständi-
gen Behörde, bzw. unverzügliches 
Führen eines Betriebstagebuchs. 

Mängel an Flächen die nach VAwS 
prüfpflichtig sind. 

Anordnung zur Sanierung der Flä-
chen, bzw. Stilllegung der betroffe-
nen Anlagenteile. 



  

Überwachungsbericht  Seite 6 
 

Beschreibung des Mangels Veranlasste Maßnahme 

Lagerung von IBCs auf dafür nicht 
genehmigten Flächen. 

Anordnung zur Beräumung bzw. 
Entsorgung der IBCs. 

Nachweise über die Durchführung 
von Nebenbestimmungen zur Indi-
rekteinleitergenehmigung wurden 
der Behörde nicht vorgelegt. 

Anordnung zur Vorlage der Nach-
weise. 

Lagerung von Flüssigkeiten in da-
für nicht genehmigten Lagerberei-
chen. 

Ertüchtigung des Bodens gemäß 
VAwS, bzw. Anzeige der La-
gerumnutzung bei den zuständigen 
Behörden. 

Lagerung eines Kühlschranks und 
von Leuchtstoffröhren auf nicht be-
festigtem Untergrund. 

Anordnung zur Lagerung der Abfäl-
le auf geeigneten Flächen bzw. zur 
ordnungsgemäßen Entsorgung der 
Abfälle. 

 


